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Beschluss-Nr. 310-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld überträgt Herrn Christian Müller 
die Funktion des Verbandsführers für die Feuerwehr der Stadt 
Mansfeld zum 26.06.2023.

Beschluss-Nr. 311-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt, die privat überplan-
ten unbebauten Baugrundstücke des bestandskräftigen Bebau-
ungsplanes „Kornblumenweg“ im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 
31.12.2026 zu erwerben.
Den Grundstückseigentümern wird angeboten, die unbebauten 
Flächen zu einem Wert in Höhe von 8,00 €/m² im oben genann-
ten Zeitraum der Stadt anzubieten. Der Verkauf der Grundstücke 
an die Stadt steht im eigenen Ermessen der Eigentümer.
Der Ankauf der Grundstücke wird auf die Mindestanzahl von 20 
unbebauten Baugrundstücken beschränkt. Die Anzahl und Rei-
henfolge der Anträge erfolgt mittels Posteingangsdatum.
Die ausstehend angebotenen Grundstücke sollen durch die 
Mansfelder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 
im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 zum oben genann-
ten Angebotswert erworben werden. Hierzu werden die durch 
den Stadtrat entsandten Mitglieder der Gesellschafterversamm-
lung der Mansfelder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH zur Einleitung der notwendigen Schritte gegenüber 
der Geschäftsleitung beauftragt.

Beschluss-Nr. 312-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt den Beitritt zur 
Haushaltssatzung 2023. Mit dem Beitrittsbeschluss wird der  
§ 2 der Haushaltssatzung wie folgt geändert:

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 205.400,00 € festgesetzt.

Beschluss-Nr. 313-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Annahme einer 
Spende in Höhe von 5.180,00 €
von der Sparkasse Mansfeld-Südharz, Markt 2-4, 06295 Luther-
stadt Eisleben.
Die Spende ist für die Anschaffung von Spielgeräten für den 
Spielplatz Braunschwende einzusetzen.

Beschluss-Nr. 314-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Annahme einer 
Spende in Höhe von 1.000,00 €
der Marktkette NP / EDEKA, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden.
Die Spende ist für die Förderung der Erziehung der Kinder im 
Waldkindergarten „Sonnenblume“ Abberode einzusetzen.

Beschluss-Nr. 315-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die 4. Änderung der 
Kostenbeitragssatzung für die Benutzung von Betreuungsplät-
zen in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Mansfeld vom 
18.06.2018.
Der Beschluss wurde abgelehnt.

Beschluss-Nr. 316-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Entgeltordnung 
für das Gottfried-August-Bürger-Museum Molmerswende.

Beschluss-Nr. 317-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt den Beitritt zum 

Amtlicher Teil

Stadt Mansfeld

Mitteilungen

Mitteilungen Wasserverband ,,Südharz„
Auskünfte über gefasste Beschlüsse entnehmen Sie bit-
te dem Amtsblatt der Stadt Sangerhausen „Sangerhäuser 
Nachrichten“ oder dem Internetauftritt des Wasserverban-
des „Südharz“ unter www.wasser-suedharz.de (Der Verband/ 
Amtliches Mitteilungsblatt).

Ausschreibungen

Freie Stellen für die Ableistung  
eines Bundesfreiwilligendienstes
Die Stadt Mansfeld sucht zurzeit Teilnehmer zur Ableistung ei-
nes Bundesfreiwilligendienstes in folgenden Bereichen:
Kindertageseinrichtungen
Grundschulen
Sportstätten
Hausmeisterdienste
Feuerwehrdepot

Der Bundesfreiwilligendienst ist für alle Altersgruppen offen. 
Freiwillige, die sich engagieren möchten, müssen lediglich die 
Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Die Dienstdauer beträgt in der 
Regel 12 Monate. Sie kann jedoch bis auf 6 Monate verkürzt 
werden. Die wöchentlichen Arbeitsstunden können zwischen 
mehr als zwanzig und vierzig Stunden variieren. Neben dem Ver-
dienst eines Taschengeldes bietet sich für jeden Freiwilligen die 
Möglichkeit, seine sozialen und persönlichen Kompetenzen mit 
Hilfe von Seminaren zu vertiefen. Beiträge für Renten-, Unfall-, 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden für die 
Freiwilligen gezahlt. Auch ALG II-Empfänger können am Bun-
desfreiwilligendienst teilnehmen.
Mehr Infos unter: www.bundesfreiwilligendienst.de

Kontakt:
Larissa Hennecke
Telefon: 034782 871-38
E-Mail: l.hennecke@mansfeld.eu

Beschlüsse

Bekanntmachung der Beschlüsse des  
Stadtrates der Stadt Mansfeld aus der  
Sitzung am 26.06.2023
Beschluss-Nr. 308-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld entlässt mit Wirkung vom 
26.06.2023 Herrn Henry Kopf aus der Funktion des stellv. Orts-
wehrleiters der Ortsfeuerwehr Leimbach.

Beschluss-Nr. 309-03/23 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beruft mit Wirkung vom 
26.06.2023 Herrn André Stephan in das Ehrenbeamtenverhält-
nis als stellv. Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Leimbach für die 
Dauer von 6 Jahren.
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Netzwerk Erneuerbare Energien „Green Power MSH2“ zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Beschluss-Nr. 318-03/23 SR:
Arbeitsrichtlinie zu Verfahrensgrundsätzen für den Grundstücks-
verkehr der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld

Beschluss-Nr. 319-03/23 SR:
Erbbaurechtsvertrag Gemarkung Großörner

Beschluss-Nr. 320-03/23 SR:
befristete Niederschlagung offener Steuerforderungen u. Stra-
ßenreinigungsgebühren

Beschluss-Nr. 321-03/23 SR:
Personalangelegenheiten

Beschluss-Nr. 322-03/23 SR:
Vergabeentscheidung „Pressluftatmer Grundgeräte für die 
Feuerwehr der Stadt Mansfeld“ an die Firma BTL Brandschutz 
Technik GmbH Leipzig, Kabelsketal

Beschluss-Nr. 323-03/23 SR:
Vergabeentscheidung „Los 1 - Bauhauptleistung Gottfried-Au-
gust-Bürger-Museum Molmerswende - 5. BA Rekonstruktion 
Nordanbau“ an die Firma Gerstenberger Bau GmbH, Alsleben

Beschluss-Nr. 324-03/23 SR:
Vergabeentscheidung „Los 2 - Zimmererarbeiten Gottfried-Au-
gust-Bürger-Museum Molmerswende - 5. BA Rekonstruktion 
Nordanbau“ an die Firma Dachbau Wiedenbeck GmbH, Mansfeld

Beschluss-Nr. 325-03/23 SR:
Vergabeentscheidung „Los 3 - Gerüstbauarbeiten Gottfried-
August-Bürger-Museum Molmerswende - 5. BA Rekonstruktion 
Nordanbau“ an die Firma Gerüstbau & Vermietung Reiner Hippe, 
Harzgerode

Beschluss-Nr. 325-03/23 SR:
Vergabeentscheidung „Client- / Servertechnik Verwaltung“ an 
die Firma Kapelan Medien GmbH, Halle / Saale

Bekanntmachung der Beschlüsse des 
Haupt- und Finanzausschusses der Stadt 
Mansfeld aus der Sitzung am 12.06.2023
Beschluss-Nr. 27-04/23HF:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Mansfeld beschließt 
die Annahme einer Spende in Höhe von 1.050,00 € der Öffent-
lichen Feuerversicherung Sachsen-Anhalt, Am Alten Theater 7, 
39104 Magdeburg.
Die Spende ist für die Förderung der kulturellen Betätigung 
(1050-Jahr-Feier Vatterode) zu verwenden.

Beschluss-Nr. 28-04/23HF:
Erlass offener Steuerforderungen

Beschluss-Nr. 29-04/23HF:
Erlass offener Steuer- u. Flächenbeitragsforderungen

Informationen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Schreiben zur Hundebestandsaufnahme in der Einheitsge-
meinde Stadt Mansfeld hat zwischenzeitlich alle Haushalte er-
reicht.
Im Sinne der Steuergerechtigkeit und im Interesse unserer ehr-
lichen Hundehalter/innen, möchten wir hierdurch nochmals an 
die Nachmeldung derer erinnern, die ihren Hund/ihre Hunde 
bislang noch nicht bei der Stadt Mansfeld angemeldet haben.
Hierfür setzen wir eine Frist bis zum 30.07.2023.
Der Steuerbetrag wird in diesen Fällen rückwirkend zum 
01.01.2023 nacherhoben, soweit der Hund/die Hunde zu die-
sem Zeitpunkt bereits sechs Monate alt waren. Von der Einlei-
tung eines Bußgeldverfahrens wird bis dato abgesehen.
Für Hundehalter, die ihre Vierbeiner bereits ordnungsgemäß 
angemeldet haben, ist das Schreiben gegenstandslos. Sie 
müssen in diesem Fall nichts weiter tun.

Die Kämmerei der Stadt Mansfeld

Freie Mietwohnungen und  
Gewerbemieträume
Öffnungszeiten
Dienstag 9:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Postanschrift   Ansprechpartner
Stadt Mansfeld   Herr Reise
Gebäudemanagement  034782 871 - 39
Lutherstraße 9   Frau Kober-Tillmann
06343 Mansfeld   034782 871 - 40
E-Mailadresse  Fax
bauamt@mansfeld.eu  034781 871 - 28
Mobil
0171 6724245

Gaststätte „Zur Tenne“
im OT Molmerswende
nutzbar z.B. für Restaurant, Märkte, Tagesfahrten, Hochzei-
ten, Seminare
ab sofort zu vermieten
Lage: Gottfried-August-Bürger-Straße 22
Gewerbefläche 476 m²
Geschoss: 1. OG
Kaltmiete: 180,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 
600,00 €
Warmmiete: 780,00 €
Kaution: 540,00 €

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 11. August 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge
Freitag, der 28. Juli 2023

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 2. August 2023, 9.00 Uhr
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Ernennungen
Zur Stadtratsitzung am Montag, dem 26.06.2023 wurde Herr 
André Stephan in das Ehrenbeamtenverhältnis als stellv. Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Leimbach berufen. Herrn Christi-
an Müller wurde die Funktion des Verbandsführers für die Feu-
erwehr der Stadt Mansfeld übertragen. Außerdem wurde Herr 
Henry Kopf aus der Funktion des stellv. Ortswehrleiters der 
Ortsfeuerwehr Leimbach entlassen. Zu den ersten Gratulanten 
gehörten Bürgermeister Herr Andreas Koch, Stadtratvorsitzen-
der Hennry Strache und Bauamtsleiterin Carina Senft.
Auch wir wünsche alles Gute!

Übersicht Abholungsorte Amtsblätter Stadt 
Mansfeld
Die Amtsblätter der Stadt Mansfeld werden nicht mehr an alle 
Haushalte verteilt. Daher finden Sie in dieser Übersicht die der-
zeit bekannten Abholungsorte für die Amtsblätter in den jewei-
ligen Ortsteilen der Stadt Mansfeld.
Abberode Gemeindehaus

Hauptstraße Abberode 19
Neue Straße Abberode

Annarode Bürgerhaus
Försterberg 1

Biesenrode Sportlerheim
Dorfstraße Biesenrode 1 b

Braunschwende Gaststätte „Brauner Hirsch”
Dorfstraße Braunschwende 17

Friesdorf Gemeindebüro
Friesdorfer Dorfstraße 5

Gorenzen Gemeindebüro
Obere Dorfstraße 1

Großörner Hojenskis Minimarkt
Mansfelder Straße 21

Gaststätte „Deutsches Haus“
im OT Vatterode
nutzbar z. B. für Restaurant, Märkte, Börsen, Hochzeiten, 
Seminare
ab sofort zu vermieten
Lage: Dorfstraße Vatterode 10
Gewerbefläche 299 m²
Geschoss: EG und 1. OG
Kaltmiete: 150,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 80,00 €
Warmmiete: 230,00 €
Kaution: 450,00 €

2-Raum-Wohnung
im OT Vatterode
ab sofort zu vermieten
Lage: Dorfstraße Vatterode 10
Gewerbefläche 66,5 m²
Geschoss: 1. OG links
Kaltmiete: 180,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 50,00 €
Warmmiete: 230,00 €
Kaution: 360,00 €

3-Raum-Wohnung
im OT Vatterode
ab sofort zu vermieten
Lage: Dorfstraße Vatterode 9
Gewerbefläche 62,5 m²
Geschoss: 2. OG rechts
Kaltmiete: 290,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 150,00 €
Warmmiete: 440,00 €
Kaution: 870,00 €

4-Raum-Wohnung
im OT Annarode
ab sofort zu vermieten
Lage: Försterberg 1
Gewerbefläche 116 m²
Geschoss: DG
Kaltmiete: 350,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 150,00 €
Warmmiete: 500,00 €
Kaution: 700,00 €

2-Raum-Wohnung
im OT Großörner
ab 01.02.2024
Lage: Am Wehr 11
Gewerbefläche 58,30 m²
Geschoss: DG
Kaltmiete: 230,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 150,00 €
Warmmiete: 380,00 €
Kaution: 690,00 €

Gaststätte „Zum Sportlerheim“
im OT Großörner
nutzbar z.B. für Restaurant, Catering, Tagesfahrten, Hoch-
zeiten, Seminare
ab 01.02.2024
Lage: Am Wehr 11
Gewerbefläche 108 m²
Geschoss: 1. OG
Kaltmiete: 250,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 
300,00 €
Warmmiete: 550,00 €
Kaution: 750,00 €
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§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig-
keit wird auf 8.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

(Grundsteuer A) auf 365 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 365 v.H.

Mansfeld, den 27.06.2023

Andreas Koch
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Aufgrund des § 100 des KVG hat die Stadt Mansfeld die vor-
stehende, vom Stadtrat in der Sitzung am 17.04.2023 in Ver-
bindung mit dem Beitrittsbeschluss ( Besch.Nr.- 312-03/23 SR) 
in der Sitzung am 26.06.2023 beschlossene Haushaltssatzung 
erlassen.
Die nach § 110 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) erfor-
derliche Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde 
erfolgte unter dem Aktenzeichen 15.12.10.006.023.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom
17.07. - 21.07.2023 und
24.07. - 25.07.2023
in den Räumen der Stadt Mansfeld, Kämmerei zur Einsichtnah-
me aus.

Mansfeld, den 27.06.2023

Andreas Koch
Bürgermeister

Entgeltordnung für das Gottfried-August-
Bürger-Museum Molmerswende
Aufgrund der §§ 45 Abs. 2 Nr. 6 und 98 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit geltenden Fas-
sung, hat der Stadtrat der Stadt Mansfeld in seiner Sitzung am 
26.06.2023 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1
Benutzungsgrundsätze

(1) Museumsgäste erhalten gegen Zahlung des Eintrittsgeldes 
eine Eintrittskarte. Entgelte für die Benutzung der Einrichtung 
werden durch Aushang an der Kasse und durch Pressemittei-
lungen öffentlich bekanntgegeben.
(2) Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. Der 
Preis für verlorene oder nicht genutzte Karten wird nicht erstat-
tet.

§ 2
Benutzungsentgelte

(1) Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren haben freien Eintritt.
(2) Ermäßigte Eintrittspreise gelten für
- Schüler und Studenten (bis 25 Jahre)
unter Vorlage des entsprechenden Ausweises.

Hermerode Gemeindebüro
Hintere Dorfstraße 3

Mansfeld Rathaus
Lutherstraße 9
Tourist-Information
Junghuhnstraße 2

Molmerswende Bäckerei Eschholz
Hauptstraße Molmerswende 8

Piskaborn Vorraum Arztzimmer/ehem. Gaststätte/Saal
Dorfstraße 38

Ritzgerode KFZ-Service Ritzgerode GmbH
Einetalstraße 1

Siebigerode Siebigeröder Schmöker-Stübchen
Hauptstraße 8

Vatterode Kunstscheune Vatterode
Dorfstraße Vatterode 29

Beachten Sie bitte die teilweise geltenden Öffnungs- und 
Sprechzeiten an den Abholungsorten.
Neben diesen Abholungsorten sind die jeweiligen Amtsblätter 
in elektronischer Form auch auf der Website der Stadt Mans-
feld (www.mansfeld.eu) und in der meinORT-App abrufbar.

Satzungen

1. Haushaltssatzung der Stadt Mansfeld für 
das Haushaltsjahr 2023
Aufgrund der §§ 100 und 102 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der derzeit gülti-
gen Fassung hat die Stadt Mansfeld die folgende, vom Stadtrat 
in der Sitzung am 17.04.2023 (Beschl.-Nr. 287-02/23 SR ) be-
schlossene Haushaltssatzung erlassen.
Durch den Beitrittsbeschluss am 26.06.2023 erhielt die Haus-
haltssatzung folgende Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallen-
den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf   13.078.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  14.993.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf   12.081.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf  13.467.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-

tigkeit auf   2.693.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-

tigkeit auf   3.349.700 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs-

tätigkeit auf   656.400 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs-

tätigkeit auf   382.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 205.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.
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(3) Eintrittsgeld:

ermäßigt ohne Ermäßigung
Einzelkarte 3,00 € 5,00 €
Jahreskarte 70,00 € 100,00 €

Bei dem Besuch von Schulklassen haben die Schüler freien Ein-
tritt, nur Lehrerinnen und Lehrer zahlen dann die Einzelkarte. Für 
Museumsführungen werden pro Gruppe 25,00 € berechnet.

§ 3
Ausleihen von Audioguides, Kopfhörern u. ä.

Während des Museumsbesuches können Audioguides, Kopfhö-
rer u. ä. ausgeliehen werden.

- Ausleihe pro Stück 5,00 €

§ 4
Inkrafttreten

Die Entgeltordnung für das Gottfried-August-Bürger-Museum 
Molmerswende tritt zum 01.11.2023 in Kraft.

Mansfeld, den 27.06.2023

Andreas Koch
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Aus den Ortsteilen

Sommerfest in Hermerode
Am 26. und 27. August 2023 findet in der kleine 
Harzortschaft Molmerswende das traditionelle 
Sommerfest statt.
Samstag, 26.08.2023 ab 19:30 Uhr Sommer-
nachtsball
Sonntag, 27.08.2023 ab 10:00 Uhr Musika-
lischer Frühschoppen mit der „Königeröder 
Blasmusik“

Der Hermeröder Traditionsverein lädt alle Einwohner unserer 
Einheitsgemeinde herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Verschiedenes
Heimatfest Mansfeld 2023 und 1050-Jahr-Feier ein voller Erfolg!
Ein aufregendes Wochenende mit vielen Attraktionen fand am 
09. - 10. Juni in Mansfeld statt. Angefangen am Freitag mit Dis-
co für alle Jungen und Junggebliebenen, ging es am Samstag 
weiter mit Menschenkicker-Turnier, buntem Familiennachmittag 
um am Abend schließlich mit Seamless - Der Coverband in den 
Sommer zu tanzen. Der Höhepunkt des Festes fand am Sonntag 
mit dem großen Festumzug durch Mansfeld statt. Viele Vereine 
präsentierten sich und machten diesen Tag zu einem besonde-
ren Erlebnis. Ein besonderes Dankeschön geht an all diese Ver-
eine, insbesondere dem Heimatverein Mansfeld, der dieses gro-
ße Ereignis auf die Beine gestellt hat. Bedanken möchten wir uns 
des Weiteren bei allen Mitwirkenden, Helfern und Sponsoren.

Nicht zu vergessen und mit 
vollem Einsatz dabei sind wir 
den Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Mansfeld zu gro-
ßem Dank verpflichtet. Ihr 
alle habt dieses Fest zu et-
was Besonderem gemacht!
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Eröffnung Radweg Helbra-Siebigerode
Am 20.06.2023 wurde der ca. 2,7 km lange Geh- und Radweg 
zwischen Helbra und Siebigerode feierlich eröffnet. Es wur-
de, zur Freude der Anwohner, eine Verbindung zwischen den 
Gemeinden Ahlsdorf, Benndorf, Helbra und Siebigerode ge-
schaffen. Weiterführend wurde somit eine Anbindung an den 
Saale-Harz-Radweg sowie zur nahe gelegenen „Südharzer 
Karstlandschaft“ hergestellt. Viele Radler ließen es sich nicht 
nehmen an der Jungfernfahrt teilzunehmen.
Bleibt nur noch eins zu wünschen; Allzeit gute Fahrt!
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Das Amtsblatt der Stadt Mansfeld für die Ortsteile Mansfeld-Lutherstadt, Abberode, Annarode, Biesenrode, Braunschwende, Friesdorf, Großörner, Gorenzen, 
Hermerode, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Ritzgerode, Siebigerode und Vatterode erscheint monatlich und liegt kostenlos für alle Haushalte in den Aus-
lagestellen im Erscheinungsgebiet aus.
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